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Merkblatt zum Zulassungsverfahren 2011 

 

Zulassungsvoraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium in einem wissenschaftlichen Studiengang. 

Der Zugang zum Ergänzungsstudiengang setzt weiter den Nachweis der erforderlichen Eignung voraus 
(§ 15 Niedersächsisches Hochschulgesetz). Das Verfahren der Zulassung ist in der Zulassungsordnung 
(ZO) geregelt. Es verläuft in drei Schritten: 
 
1. Fristgerechte Einreichung der vollständigen Bewerbungsunterlagen; 
 Ausschlussfrist: 15. Juli 2011, Datum des Eingangsstempels! (§ 2 Abs. 1 ZO), 
 
2. Schriftliche Aufnahmeprüfung (§ 5 Abs. 2 ZO), 
 
3. Auswahlgespräche (§ 5 Abs. 4 ZO).  
 
Zur Vorbereitung des Auswahlgespräches muss den übrigen Unterlagen eine höchstens zwei DIN A4-
Seiten umfassende Darstellung des wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, des angestrebten 
Studienschwerpunktes (Management im Gesundheitswesen, Europäisches Gesundheitsmanagement, 
Gesundheitsförderung und präventive Dienste oder Epidemiologie) und des Berufszieles beigefügt 
werden. 
 

Nur vollständige Bewerbungen werden im Zulassungsverfahren berücksichtigt. 
 

Folgende Unterlagen müssen bis zum 15. Juli 2011 vorliegen: 
 

1) Bewerbungsbogen mit eigenhändiger Unterschrift; 

 

2) beglaubigte Kopie des Reifezeugnisses/der Hochschulzugangsberechtigung; 
 

3) beglaubigte Kopie des Hochschulzeugnisses/Staatsexamenzeugnisses; 
 

4) eine höchstens zwei DIN A4-Seiten umfassende Darstellung des wissenschaftlichen und beruf-
lichen Werdeganges, des angestrebten Studienschwerpunktes und des Berufszieles. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte an: Medizinische Hochschule Hannover 
 Ergänzungsstudiengang Bevölkerungsmedizin 
 und Gesundheitswesen (Public Health) 
 OE 5410 - Frau Corinna Wiedel 
 30623 Hannover 

 


